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1	 Einleitung

In Teil 1 (NK 1-2008, 72 – 79) wurde dar-
gestellt, wie man sich dem Phänomen Steuer
hinterziehung theoretisch nähern könnte. 
Im folgenden wird die Empirie dargestellt. 
Schließlich beschäftigen sich seit rund fünf 
Jahrzehnten Wissenschaftler aus verschie-
denen Disziplinen empirisch mit dem Phä-
nomen der Steuerhinterziehung. In dieser 
Zeit wurde eine Fülle quantitativer Daten 
gesammelt, die vielschichtige Aussagen über 
individuelle, soziodemographische, wirt-
schaftliche, politische, soziale und situative 
Einflussfaktoren umfassen.

Leider erweisen sich die Aussagen nicht 
selten als heterogen, um nicht zu sagen wi-
dersprüchlich. So kommen manche Studien 
zu dem Schluss, dass Steuerhinterziehung 
und Einkommenshöhe positiv korrelieren 
– je höher das Einkommen, umso stärker 
die Tendenz zur Hinterziehung. Andere 
Studien ermitteln dagegen eine negative 
Korrelation zwischen Steuerdelikt und Ein
kommenshöhe. Auch die Auswirkungen des 
Familienstands sind umstritten: Mal gelten 
die Ledigen als besonders anfällig für Hin-
terziehung, mal die Verheirateten.

Wie kommt es zu einer derartigen Ambigu-
ität der Resultate? Hat uns die empirische 
Forschung der letzten fünfzig Jahre weiter-
gebracht oder tappen wir nach wie vor im 
Dunkeln? Während in der letzten Ausgabe 
der Neuen Kriminalpolitik (Heft 2/2008) 
theoretische Erklärungsansätze zur Steu-
erhinterziehung erläutert wurden, geht es 
nun um einen Überblick über empirische 
Forschungsergebnisse; allein aufgrund der 
Datenflut (Kirchler 2007) empfiehlt sich 
eine Konzentration auf zentrale Befunde zur 
Hinterziehung von Einkommensteuer.

2	 Wie misst man 
Steuerhinterziehung?

Heterogenität und Widersprüchlichkeit in 
den Befunden resultieren bereits aus un-
terschiedlichen Definitionen: Steuerhinter-
ziehung wird mal weiter gefasst – im Sinne 
einer Noncompliance (unter Compliance 
ist hier verkürzt steuerehrliches Verhalten, 
unter Noncompliance das Gegenteil zu ver-
stehen), bei der eine betrügerische Hand-

lungsabsicht nicht ohne Weiteres unterstellt 
werden kann –, mal enger, als vorsätzlicher 
Steuerbetrug. Dass höchst unterschiedliche 
Disziplinen (z.B. Ökonomik, Soziologie, 
Psychologie) an der Forschung beteiligt sind, 
trägt nicht zur Vereinheitlichung bei, ebenso 
wenig die paradigmatischen Diskrepanzen 
z.B. zwischen rational choice-Modellen und 
behavioral economics (Franzen 2008).

Vor allem aufgrund der Dunkelfeldproble-
matik gibt es keine verlässlichen Angaben 
zur Gesamthöhe der Steuerhinterziehung; 
die gelegentlich kursierenden Schätzungen 
sind aufgrund ihrer Messmethoden und 
der Ambiguität der Steuergesetze frag
würdig und kaum miteinander vergleichbar. 
Wenn z.B. der durchschnittliche Anteil der 
Steuerhinterziehung in den USA auf rund 
20% geschätzt wird (Roth/ Scholz/Witte 
1989:55f.), ist zu beachten, dass es sich 
dabei um den Mittelwert zahlreicher empi-
rischer Befunde handelt, die auf unterschied-
lichen Messmethoden und -zeiträumen ba-
sieren; diese bewegen sich zwischen 12% für 
Hinterziehung im Zeitraum der letzten drei 
Jahre vor der Erhebung und 28% für kumu-
lative Hinterziehung ohne jegliche zeitliche 
Begrenzung. Die Ergebnisse der Studien un-
terscheiden sich jedoch nicht nur hinsicht-
lich des Zeitraums, sondern auch hinsicht-
lich der Hinterziehungsart: So schwankt der 
Anteil derer, die angeben, sie hätten in ihrer 
Steuererklärung schon einmal Einkommen 
verheimlicht, je nach Umfrage zwischen 12 
und 22% – unabhängig davon geben 5 bis 
25% der Befragten in unterschiedlichen Stu-
dien an, sie hätten ihre steuerlichen Abzüge 
überhöht (Roth/Scholz/Witte 1989: 25). 

Die empirische Forschung steht vor dem 
grundsätzlichen Problem, dass sie das Ver-
halten der Steuerpflichtigen nicht direkt be-
obachten und messen kann. Selbst wenn dies 
möglich wäre, könnte sie nicht gleichzeitig 
analysieren, aufgrund welcher Motive und 
Einstellungen bestimmte Verhaltensweisen 
praktiziert werden. Sie kann lediglich auf 
indirekte Weise Beobachtungen und Analy-
sen durchführen; dazu stehen verschiedene 
Methoden mit unterschiedlichen Vor- und 
Nachteilen zur Verfügung. 

Echte Steuererklärungen, die von Finanzbe-
hörden bewertet wurden, stellen auf den ers-

ten Blick die verlässlichste Datenquelle dar. 
Allerdings bilden sie Hinterziehung nicht 
repräsentativ ab, sondern nur zu dem Teil, 
der von den Behörden entdeckt worden ist. 
Der größte Teil der Steuererklärungen wird 
heutzutage nur grob oder gar nicht inspi-
ziert – nur eine geringe Stichprobe gelangt 
zur Intensivprüfung. Als Auswahlkriterium 
gilt z.B. die Einkommenshöhe; der Einsatz 
solcher Filter aber führt zu einer systemati
schen Verzerrung des Datenmaterials (Spi­
cer/Lund­stedt 1976:298; Kidder/McEwen 
1989:64f.). Zudem verfügen Steuererklärun
gen nicht über verhaltenserklärende Einstel-
lungsvariablen und in vielen Ländern dürfen 
sie aus Datenschutzgründen gar nicht für 
Untersuchungen verwendet werden (zu den 
Ausnahmen Elffers/Weigel/Hessing 1987; 
Zanardi 1996; Andreoni/Erard/Feinstein 
1998). 

Die überwiegende Anteil der Forschungs-
daten stammt daher aus Befragungen; di-
ese verfügen über soziodemographische 
Merkmale und gelten in der Regel als re-
präsentativ für die Gesamtbevölkerung. Die 
Verlässlichkeit der Ergebnisse hängt ab von 
der Bereitschaft der Befragten zu möglichst 
wahrheitsgemäßen Angaben nicht nur zu 
Einstellungen, sondern auch zu vollzogenem 
oder beabsichtigtem Verhalten. Auch Opera-
tionalisierung und Fragetechnik wirken sich 
auf das Antwortverhalten aus. Da es sich bei 
der Steuerhinterziehung um ein strafbares 
Delikt handelt, verzichteten frühere Studien 
aufgrund befürchteter Antwortverweigerung 
auf direkte Fragen nach Steuerhinterziehung 
und fragten eher indirekt (z.B. „Wie reagie-
ren Steuerzahler auf ...?“). Neuere Studien 
zeigen indes, dass direkte, prospektive For-
mulierungen („Können Sie sich vorstellen, 
Steuern zu hinterziehen, wenn ...?“) in der 
Regel keine Antwortverweigerung auslösen 
(Fores 1999). Fragen können spezifische 
Hinterziehungsformen zum Gegenstand 
haben (Verheimlichung von Einkünften, 
Missbrauch von Abzugsmöglichkeiten etc.) 
oder aber Steuerhinterziehung insgesamt. 
Erhebungs- und Messprobleme aufgrund 
von Selbstbild, sozialer Erwünschtheit, Ver-
gesslichkeit oder mangelnder Bewusstheit 
von Verhalten ergeben sich bei empirischen 
Befragungen aller Art (Elffers 1991:26ff.; 
Long/Swingen 1991:660). 

Was wissen wir über Steuerhinterziehung? 	 Wolfgang Franzen

Teil 2: Empirische Forschung – außer Spesen nichts gewesen?

Franzen, Was wissen wir über Steuerhinterziehung

NK_03_2008_Inhalt_neu.indd   94 25.09.2008   17:38:20

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2008-3-94 - Generiert durch IP 216.73.216.0, am 11.03.2026, 18:12:57. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2008-3-94


NK 3/2008 95NK 2/2008 95

TITEL

Experimente liefern vor allem Erkenntnisse 
über Motivationen und Entscheidungs
verhalten von Individuen in Risiko-Situa
tionen. Der Vorteil dieser Methode besteht 
in der Möglichkeit, den Einfluss bestimmter 
Variablen in hohem Maße kontrollieren und 
die Reaktionen der Probanden direkt mes-
sen zu können. So ist z.B. der Anteil hinter-
zogener Steuern unmittelbar feststellbar und 
wird nicht durch möglicherweise bewusste 
oder unbewusste Fehlinformationen des 
Probanden verzerrt. Experimente dienen so
mit vor allem der Beantwortung der Frage, 
wie sich bestimmte Faktoren auf Steuer-
hinterziehung auswirken. Allerdings sind 
Experimente ungeeignet, die Stärke eines 
Effektes zu messen, da sie unter unrealisti-
schen, kontrollierten und beschränkten Be-
dingungen stattfinden: Entscheidungen, die 
in der Alltagsrealität z.B. von moralischen, 
emotionalen oder rechtlichen Faktoren be-
einflusst werden, können in einer Laborsi-
tuation nicht hinreichend repliziert werden; 
im Falle der Steuerhinterziehung betrifft dies 
vor allem Strafandrohung und Strafmaß. 
Überdies weisen viele Experimente kleine 
und verzerrte Samples auf; oft handelt es 
sich um junge (männliche) Studenten der 
forschenden Disziplin.

3	 Wer hinterzieht Steuern?

Die grundsätzlichen methodischen Pro-
bleme fördern das Auftreten heterogener 
Ergebnissen; in vielen Fällen stimmen die 
Resultate indes überein. So lässt sich z.B. 
in zugespitzter Weise, aber empirisch (und 
theoretisch) fundiert konstatieren, dass das 
Risiko der Steuerhinterziehung bei jungen 
Männern mit guter Ausbildung und selb-
ständiger Tätigkeit vergleichsweise hoch 
ist, wobei jedes einzelne Merkmal per se die 
Wahrscheinlichkeit der Hinterziehung er-
höht; damit ist indes weder etwas über die 
quantitative Höhe des Risikos gesagt noch 
ein Vorurteil legitimierbar. 

3.1	 Die Prototypen: Junge, gebildete, 
selbständige Männer

Zahlreiche empirische Befunde zeigen, dass 
jüngere Steuerpflichtige eher zur Hinterzie-
hung tendieren als ältere (z.B. Vogel 1974; 
Spicer/Lundstedt 1976; Mason/ Calvin 
1978; Slemrod 1985); am stärksten ausge-
prägt ist diese Neigung offenbar zwischen 
dem 20. und 30. Lebensjahr (Keenan/Dean 
1980). Der Alterseffekt hängt vermutlich 
mit der Steuerkarriere zusammen (Roth/
Scholz/Witte 1989:156f.): Die Initiation in 
das Steuersystem ist oft geprägt von einem 

geringen Entdeckungsrisiko infolge unregel-
mäßiger Beschäftigungen. Die Steuerpflicht 
wird zunehmend negativ bewertet, u.a. 
auch aufgrund der Schwierigkeiten im Um-
gang mit Steuern. Mit zunehmendem Alter 
werden Erwerbstätige dann in soziale und 
ökonomische Institutionen eingebunden; 
sie heiraten, gründen Familien, haben beruf-
lichen Erfolg und verbuchen Statusgewinne. 
Je älter sie werden, desto mehr werden die 
Verbindungen zu anderen ausgedehnt und 
umso größer wird die soziale Auffälligkeit; 
soziale Sanktionen gegen Steuerhinterzie-
hung können so an Bedeutung gewinnen.

Signifikante Unterschiede zeigen sich auch 
beim Geschlecht: Männer neigen eher zur 
Steuerhinterziehung als Frauen (Vogel 
1974; Mason/Calvin 1978; Forest/ Sheff­
rin 2002). Dies liegt möglicherweise an dem 
subjektiv höheren Entdeckungsrisiko bei 
Frauen, an der stärkeren Wertschätzung der 
gesellschaftlichen Konformität, aber auch 
an einer höheren Furcht vor sozialer Auffäl-
ligkeit (Roth/Scholz/ Witte 1989). Die ver-
gleichsweise schlechte Steuermoral bei Män-
nern und Jüngeren ist auch für Deutschland 
empirisch nachgewiesen (Fores 1997). 

Bildung korreliert positiv mit Steuerhin-
terziehung (Vogel 1974; Witte/Wood­bury 
1985; Fores 1997). Groenland und Veld­
hoven (1983) verweisen darauf, dass Per-
sonen mit besserer Ausbildung in höherem 
Maße zur Steuerhinterziehung tendieren, 
obwohl sie das Steuersystem positiver be-
werten. Mögliche Erklärungen hierfür wer-
den im höheren Grenzsteuersatz, in besseren 
Informationen über das Steuersystem und 
den erhöhten Chancen zur Rückerstattung 
aufgrund des höheren Einkommens gese-
hen.

Beruf und Einkommensart stehen grund-
sätzlich in engem Zusammenhang mit der 
Bildung: Das Ergreifen eines bestimmten 
Berufs setzt eine entsprechende Ausbil-
dung voraus und ist in der Regel mit einer 
bestimmten Einkommensart und -höhe 
verknüpft. Unter den verschiedenen Berufs-
gruppen nehmen die Selbständigen eine Son-
derrolle ein, die durch die signifikant höhere 
Steuerhinterziehungsquote in zahlreichen 
Studien dokumentiert wird. Der zentrale 
Grund für die berufsspezifische Disparität 
dürfte in der Sichtbarkeit des Einkommens 
liegen: Liegen substanzielle Informationen 
über das Einkommen vor oder werden Ein-
künfte direkt an der Quelle besteuert wie 
z.B. Löhne, sind die Möglichkeiten zur Ver-
heimlichung erheblich geringer als bei Ein-
künften, die selbständig erwirtschaftet und 

erst in der Steuererklärung für die Behörden 
sichtbar werden bzw. bei Einkünften aus 
Mieten, Honoraren, landwirtschaftlicher 
Tätigkeit oder Bargeschäften (Roth/Scholz/
Witte 1989: 106ff.; GAO 2006). 

Empirische Studien aus Deutschland zeigen, 
dass Selbständige eine höhere Bereitschaft 
zur Steuerhinterziehung aufweisen als ande-
re Berufsgruppen (Fores 1997, 1999). Die 
Unterschiede in der Bewertung von Steuer-
delikten fallen nach Berufsgruppen stärker 
aus als nach Einkommen, Alter oder ande-
ren soziodemographischen Merkmalen und 
lassen sich bereits in einer verhältnismäßig 
laxen Steuermoral der Selbständigen in Stu-
dien aus den 60er Jahren erkennen (Schmöl­
ders 1960; Strümpel 1966).

Die Sonderrolle der Selbständigen in Sa-
chen Steuerhinterziehung zeigt sich auch 
in anderen Ländern (Mason/Lowry 1981; 
Groenland/Veld­hoven 1983). Einer schwe
dischen Studie aus den 70er Jahren zufolge 
kam Steuerhinterziehung unter Befragten 
mit zusätzlichem, nicht quellenbesteuertem 
Einkommen (39%) fast doppelt so häufig 
vor wie bei denjenigen, die nicht über der-
artige Einkünfte verfügten (Vogel 1974). 
In den USA wird Steuerhinterziehung 
überdurchschnittlich oft bei Einkünften 
aus gewerblicher, unternehmerischer oder 
landwirtschaftlicher Tätigkeit registriert 
(Roth/Scholz/Witte 1989; Feinstein 1991; 
Andreoni/Erard/Feinstein 1998). Einkom-
mensangaben in Steuererklärungen erweisen 
sich in den USA bei Löhnen und Gehältern 
als überwiegend korrekt (94%), in hohem 
Maße korrekt bei Zinsen und Dividen-
den (86%), aber nicht einmal mehr in der 
Hälfte der Fälle bei Personengesellschaften 
und kleinen Unternehmen (47%) (Slemrod 
1985; Forest/ Sheffrin 2002). 

Eine italienische Analyse steuerbehördlicher 
Daten kommt zu dem Schluss, dass in 84% 
aller Fälle das berichtete Einkommen von 
Selbständigen geringer ist als das fiskalisch 
ermittelte (Zanardi 1996). Im Durchschnitt 
werden rund 55% des geprüften Einkom-
mens hinterzogen. Die Analyse der Daten 
ergibt signifikante, positive Effekte der Ein-
kommenshöhe und des Grenzsteuersatzes 
auf die Steuerhinterziehung. Vor allem Ein-
zel- und Großhändler sowie Landwirte ten-
dieren zur Hinterziehung, und je weiter der 
Standort des Unternehmens im Süden Itali-
ens, desto geringer wird die Compliance.
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3.2	 Die Stereotypen: „Gelegenheit 
macht Diebe“ und „bad compa-
ny“

„Gelegenheit macht Diebe“ – auf Steuer-
hinterziehung scheint dieses Sprichwort 
zuzutreffen, denn Hinterziehungschancen 
werden, wenn vorhanden, meist auch ge-
nutzt (Vogel 1974; Wärneryd/Walerud 
1982; Weigel/Hessing/Elffers 1987; Porca­
no 1988; Robben et al. 1990; Webley et al. 
1991; Wahlund 1992). Die herausragende 
Bedeutung von beruflicher Selbständigkeit 
und Einkommenssichtbarkeit wurden be-
reits erläutert.

Steuerhinterziehung kommt häufiger bei 
Steuernachzahlungen vor als bei Steuerrü-
ckerstattungen (Robben et al. 1990; Webley 
et al. 1991; Schepanski/Shearer 1995). Ge-
treu einer Kernaussage der prospect theory 
vermeiden viele Steuerpflichtige die Reali-
sierung eines sicheren Verlustes (Steuernach
zahlung) und gehen daher ein größeres Ent-
deckungsrisiko ein; bei einem subjektiven 
Gewinn in Form einer Steuerrückerstattung 
hingegen überwiegt die Angst vor einem 
möglichen Verlust. Materialistische Wer-
torientierungen dürften die Entscheidung 
mitbestimmen: Je mehr Geld und Gewinn 
als Ausdruck von Erfolg angesehen werden, 
desto eher wird das Steuerzahlen als Verlus-
terfahrung empfunden und umso eher wer-
den Steuern illegal zurückbehalten (Schmöl­

ders 1966; Lewis 1982; Groenland/Veld­
hoven 1983). 

Die Mehrzahl der empirischen Studien zeigt, 
dass die Furcht vor sozialer Sanktion mit 
selbstberichteter Compliance korreliert. 
Nach Ergebnissen von Grasmick und Scott 
(1982) wirken sich soziale Sanktionen stär-
ker als legale auf steuerliches Verhalten aus, 
und soziale wie legale Sanktionen erklären 
gemeinsam mit moralischer Bindung mehr 
Varianz bei selbstberichteter Steuerhinter-
ziehung als bei selbstberichtetem Diebstahl.

Allerdings schätzte bereits in den 70er Jah-
ren Vogel (1974) Steuerhinterziehung in 
Schweden als derart weit verbreitet ein, dass 
eine gesellschaftliche Sanktion de facto nicht 
mehr vorhanden wäre; knapp drei Viertel 
der Schweden forderten explizit, man solle 
Steuerhinterziehung infolge der weiten Ver-
breitung nicht mehr ahnden. In den USA 
ist der Anteil derer, die glauben, dass „fast 
jeder Steuerzahler ein wenig betrügt“, seit 
1966 von 36% über 44% (1979) auf 48% 
(1984) gestiegen. 

Zahlreiche Studien stimmen darin über-
ein, dass die Compliance vor allem bei 
denjenigen gering ausgeprägt ist, die Steu
erwiderstand als weit verbreitet wahrneh-
men (Roth/Scholz/Witte 1989:131). In 
Deutschland glauben vier von fünf Be-
fragten, Steuerehrlichkeit werde nicht hono-

riert; die Hälfte der Bevölkerung denkt, dass 
mindestens 60% der Deutschen Steuern 
hinterziehen und dass diejenigen, die nicht 
‚mogeln‘, nur Mitleid verdienen (vgl. Abb. 
1; Fores 1997, 1999).

Steuerehrlichkeit wird offenbar erheblich 
durch die Bedeutung von Compliance und 
Noncompliance im sozialen Umfeld beein-
flusst. Menschen, die grundsätzlich mehr 
Chancen zu Steuerhinterziehung haben, 
tauschen sich vergleichsweise häufiger über 
Steuerdelikte aus (Mason et al. 1975), und 
Befragte, die von Steuerdelikten in ihrem so-
zialen Umfeld wissen, berichten eher eigene 
Delinquenz (Vogel 1974; Spicer/ Lundstedt 
1976; Scott/Grasmick 1981; Grasmick/
Scott 1982) bzw. prospektive Steuerdelikte 
(Tittle 1977; Grasmick/Scott 1982). 

Lewis (1982) geht von einer spezifischen 
Subkultur der Steuerhinterziehung aus, in 
der Steuerdelikte nicht nur offen diskutiert 
und sozial vermittelt werden, sondern auch 
ethisch akzeptiert sind. Der Einfluss sozialer 
Normen bezüglich des Steuersystems auf das 
Verhalten von Steuerpflichtigen wird teils 
bestätigt (Frey/Weck-Hannemann 1984; 
Alm/Jackson/McKee 1992), teils nicht (Ed­
lund/Aberg 2002). 

Zu Steuerdelikten kann es auch kommen, 
wenn sich Individuen im Vergleich mit an-
deren im Hintertreffen wähnen; dies zeigt 

Abb. 1: Compliance in Deutschland
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"Steuerehrlichkeit wird von 
niemandem honoriert."

"Wenn man bei der Steuer nicht 'mogelt', 
dann verdient man nur Mitleid."

Quelle: Forschungsstelle für empirische Sozialökonomik (Fores) 1994, 1997 und 1999
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ein als Geschäftssimulation getarntes Ex-
periment (Webley et al. 1985): Während 
der ersten Probandengruppe ein optimales 
Geschäftsergebnis attestiert wird, teilt man 
der zweiten Gruppe mit, sie liege gleichauf 
mit den anderen, und der dritten, sie habe 
schlechter abgeschnitten. Die Teilnehmer 
der zweiten und dritten Gruppe reagieren 
darauf mit signifikant höheren Steuerhin
terziehungstendenzen.

Soziale Netzwerke können aber auch De-
linquenz reduzieren: Auf berufsspezifische 
Steuerhinterziehung reagierte die US-Steu-
erbehörde mit gezieltem Aufspüren und 
Bestrafen einzelner Steuersünder – dies hat-
te einen drastischen Rückgang von Steuer-
delikten im beruflichen Umfeld zur Folge, 
vermutlich, weil Kollegen vor den Risiken 
fortgesetzter Hinterziehung gewarnt wur-
den (Roth/Scholz/Witte 1989: 167). Um-
gekehrt können Individuen auch ihr sozi-
ales Umfeld in Schwierigkeiten bringen. So 
werden Berufsanfänger in der Gastronomie 
zuweilen instruiert, den ‚richtigen‘ Betrag 
an Trinkgeldern zu versteuern: Ein zu ge-
ringer Betrag kann die Aufmerksamkeit der 
Finanzbehörde auf den Steuerpflichtigen 
selbst lenken, ein zu hoher Betrag kann die 
Glaubwürdigkeit der Kollegen gefährden 
(Roth/Scholz/Witte 1989:168).

3.3	 Gefühlte Steuerbelastung

Schmölders weist bereits frühzeitig (1960) 
auf die Bedeutung der subjektiven, gefühlten 
Steuerbelastung hin, die nicht mit der objek-
tiven Belastung übereinstimmen muss. Zwei 
von drei Deutschen empfinden ihre steuer-
liche Belastung als zu hoch (vertikale Unge-
rechtigkeit), darunter vor allem Befragte im 
mittleren Alter (Haupterwerbsphase) sowie 
Selbständige und Angehörige freier Berufe 
(vgl. Abb. 2; Fores 1999). 

Eine ähnlich hohe gefühlte Steuerbelastung 
wurde in Westdeutschland bereits 1960 
registriert (Schmölders); allerdings ist der 
Anteil der Angestellten mit hohem Belas-
tungsgefühl seither gestiegen und liegt nur 
noch geringfügig unterhalb dem der Selb-
ständigen. 59% der Deutschen (und 77% 
der Selbständigen) halten zudem ihre eigene 
Steuerlast für höher als die ihrer Mitbürger 
(horizontale Ungerechtigkeit; Fores 1999). 
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Stu-
die aus Schottland, derzufolge 70% der 
Befragten ihre Einkommensteuern als ver-
gleichsweise überdurchschnittlich einschät-
zen und 60% glauben, dass sie höhere Steu-
ern zahlen als andere mit vergleichbarem 
Einkommen (Dean/Keenan/Kenny 1980). 
Komplexität und mangelnde Transparenz 
des Steuersystems können zu Wahrneh
mungsverzerrungen führen, wobei die ei-
gene Steuerlast über- und die Belastung an-

derer unterschätzt wird (Jonas/ Heine/Frey 
1999).

In einem Experiment von Spicer und Becker 
(1980) neigen Probanden mit einer relativ 
hohen Steuerbelastung zur Hinterziehung ho
her Beträge, während jene mit relativ nied-
riger Belastung nur geringe Beträge unter-
schlagen. Von eindeutiger Befundlage kann 
man indes nicht sprechen (Webley et al. 
1991), und zudem erweist sich die subjektiv 
wahrgenommene Steuergerechtigkeit als in-
tervenierende Variable (Fortin et al. 2004). 
Auch Wärneryd und Walerud (1982) stel-
len keinen empirischen Zusammenhang 
zwischen Belastung und Noncompliance 
fest und bezweifeln, dass Steuersenkungen 
zu einem Rückgang der Steuerhinterziehung 
führen würden. 

3.4	 Steuermoral, Steuergerechtigkeit 
und Politikzufriedenheit

Neben dem Steuerbelastungsgefühl und der 
Steuermentalität gilt die Steuermoral als der 
Auslöser für Steuerwiderstand (Schmölders 
1960). Moralische Defizite erweisen sich in 
empirischen Studien als signifikante Ein-
flussgröße für selbstberichtete Steuerhinter
ziehung, mehr noch als soziale oder legale 
Sanktionen (Grasmick/Scott 1982; Thur­
man et al. 1984). Steuermoral und die Be-
reitschaft zum Steuerwiderstand korrelieren 
sehr stark und signifikant negativ miteinan-

Abb. 2: Gefühlte Steuerbelastung nach Alter und Berufsgruppen in Deutschland
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der (Fores 1997, 1999). Auch experimen-
telle Befunde bestätigen die Bedeutung der 
Steuermoral (Reckers/Sanders/Roark 
1994).

Aus empirischen Studien in Deutschland ist 
ein scheinbares ‚Moraldilemma‘ bekannt 
(vgl. Abb. 3; Fores 1997, 1999): Einerseits 
hält die Mehrheit der Befragten Steuerhin-
terziehung für moralisch nicht vertretbar 
– andererseits werden diese Moralvorstel-
lungen aufgrund der Ungerechtigkeit der 
Steuergesetze wiederum von einer Mehr-
heit in Frage gestellt. Offenbar verfügen die 
Deutschen a priori über eine positive Steuer-
moral, die aber a posteriori durch negative 
Erfahrungen korrumpiert wird. 

Das Image der Finanzbehörden ist vielerorts 
negativ. Bereits 1958 lauteten die meistge-
nannten Attribute für deutsche Finanzämter 
bürokratisch, kontrollierend und überwa-
chend (Strümpel 1966); 1977 stand sogar be-
stechlich an der Spitze der genannten Eigen
schaften (Fores 1978). In den USA hat die 
Steuerbehörde den schlechtesten Ruf unter 
allen Bundesbehörden (Roth/Scholz/Witte 
1989:129). Zahlreichen Studien zufolge 
wird auch die Steuergesetzgebung nahezu 
überall als komplex und unfair bewertet 
(z.B. Forest/Sheffrin 2002; Fores 1997); 
das Steuerrecht gilt als vage und uneindeutig 
und mehr als die Hälfte der Befragten fühlt 
sich schlecht informiert (Fores 1990, 1997). 

Nach Ansicht der Steuerpflichtigen sind die 
Gesetze auch für Steuerprüfer und Gerichte 
in höchstem Maße schwierig, ambivalent 
und komplex. Deshalb komme es dazu, dass 
einerseits Steuerbetrug übersehen werde und 
ungeahndet bleibe, während andererseits ‚in 
gutem Glauben‘ erstellte Steuererklärungen 
bestraft würden; dies führe zu willkürlichem 
Steuervollzug, und der Steuerzahler könne 
nie völlig risikofrei sein. Aus diesem Grund 
halten es viele für akzeptabel, unberechtigte 
steuerliche Abzüge zu beanspruchen, wenn 
man sich hinsichtlich der Steuergesetze unsi-
cher ist (Thurman et al. 1984). 

Je höher die wahrgenommene Steuer
gerechtigkeit, umso positiver ist die Einstel-
lung zur Steuer und umso geringer die Steu-
erhinterziehung (Spicer/Lund­stedt 1976; 
Spicer/Becker 1980; Scott/Grasmick 1981; 
Cowell 1992). Nach Schmölders (1966, 
1975) steigt die Hinterziehungswahrschein-
lichkeit, wenn Steuern nicht durch wenigs-
tens annähernd gleich hohen Nutzen öffent-
licher Gegenleistungen entgolten werden 
(exchange equity bzw. fiscal contract-These, 
vgl. Spicer/Lund­stedt 1976; Thurman et 
al. 1984, anders dagegen Scott/Grasmick 
1981). In einem Experiment von Alm, 
Jackson und McKee (1992) zeigt sich eine 
höhere Steuerehrlichkeit, wenn die Proban-
den einen Nutzen aus öffentlichen Gütern 
registrieren, die von den gezahlten Steuern 

finanziert werden. Auch bei italienischen 
Selbständigen geht stärkerer Nutzen öffent-
licher Dienstleistungen mit einer höheren 
Compliance einher (Zanardi 1996). 

Je höher die Politikzufriedenheit, umso ge-
ringer das Ausmaß der Hinterziehung. Die 
Zufriedenheit kann aus sparsamem, sach-
gerechtem Umgang mit Steuergeldern re-
sultieren (Schneider 1994) oder aus einem 
hohen Maß an politischer Mitbestimmung 
über öffentliche Güter und Dienstleistungen 
(Pommerehne 1985; Weck-Hannemann/
Pommerehne 1989; Frey/Eichenberger 
1996). Dagegen lassen öffentliche Ver-
schwendung, Kritik an öffentlichen Leistun-
gen und Reformunzufriedenheit den Steuer-
widerstand steigen (Pommerehne/Hart/Frey 
1994; Fores 1999; Hanousek/Palda 2003); 
dies gilt auch für eine vermutete hohe Ver
breitung von Steuerhinterziehung (soziale 
Konformität). Die perzipierte Verschwen-
dung und Veruntreuung öffentlicher Gelder 
wird auch zur Neutralisierung der ‚kleinen‘ 
Hinterziehung des Durchschnittsbürgers ge-
nutzt (Fores 1997, 1999). 

Bereits eine grundsätzlich positive Einstel-
lung zum Staat reduziert Steuerhinterzie-
hung, während bei negativer Einstellung 
die Besteuerung eher als belastend und 
ungerecht verteilt wahrgenommen wird 
(Schmölders 1966; Lewis 1982; Groenland/
Veldhoven 1983). Negative Einstellungen 

Abb. 3: Einstellungen zur Steuerhinterziehung in Deutschland
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zu Regierung (Sheffrin/Triest 1992) oder zu 
Gesetzen (Webley et al. 1991) erweisen sich 
als signifikante Faktoren zur Steigerung von 
Hinterziehung, ebenso geringes Vertrauen in 
die allgemeine Ehrlichkeit (Sheffrin/Triest 
1992) sowie negative Auswirkungen von In-
dividualisierung und sozialer Entfremdung 
(Webley et al. 1991; Elffers/Robben/Hes­
sing 1992). 

3.5	 Entdeckung und Strafe

Die Angst vor Entdeckung und Strafe soll 
vor Steuerdelikten abschrecken. Dabei wird 
oft unterschätzt, dass die Hinterziehungs-
entscheidung auf der subjektiven Wahrneh
mung der Risiken basiert (Lewis 1982). 
Während das subjektive Entdeckungsrisiko 
offenbar tatsächlich die Deliktwahrschein-
lichkeit senkt, ist die Befundlage zur Straf-
androhung uneindeutig: Manche Ergebnisse 
sprechen für, andere gegen einen Effekt; 
messbare Zusammenhänge könnten auf un-
realistisch hohen Strafannahmen basieren.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Angaben 
in der Steuererklärung einer genauen Prü-
fung unterzogen werden, zählt zu den un-
bekannten Größen bei der Entscheidung des 
Steuerpflichtigen. Zahlreiche empirische Stu
dien zeigen, dass eine höhere Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit zu einem verminderten 
Auftreten von Steuerdelikten führt (Spicer/
Lundstedt 1976; Lewis 1982; Spicer/Tho­
mas 1982; Pommerehne/Weck-Hannemann 
1992; Webley et al. 1991; Zanardi 1996). 

Im Allgemeinen überschätzen Steuerpflich-
tige (subjektiv) die tatsächliche Wahrschein-
lichkeit einer Steuerprüfung (Wärneryd/
Walerud 1982; Erard/Feinstein 1996; Alm/
McClelland/Schulze 1998). Sheffrin und 
Triest (1992) messen signifikant weniger 
Steuerhinterziehung bei höherer subjektiver 
Entdeckungserwartung, während andere 
Studien keinen derartigen Zusammenhang 
finden (Spicer/ Lund­stedt 1976; Wärneryd/
Walerud 1982). 

Auch Witte und Woodbury (1985) messen 
eine signifikant positive Beziehung zwischen 
Prüfungsrisiko und Compliance. Jedoch er-
gibt eine Sekundäranalyse derselben Daten, 
dass der Abschreckungseffekt nur in einem 
von sieben Fällen signifikant ist (Dubin/Wil­
de 1988). Dubin, Graetz und Wilde (1990) 
wiederum messen einen starken Effekt der 
Steuerprüfung, während er nach Beron, 
Tauchen und Witte (1992) eher bescheiden 
bleibt, ähnlich wie bei Pommerehne und 
Frey (1992), die der Prüfungswahrschein-
lichkeit einen leicht signifikanten Einfluss 

auf Compliance zuschreiben, während sich 
die Strafhöhe nicht signifikant auswirke. 

Empirische Studien aus anderen Deliktbe-
reichen zeigen, dass der Abschreckungsef-
fekt eine deutlich geringere Rolle spielt als 
der Erfahrungseffekt: Dies würde bedeuten, 
dass Steuerpflichtige zunächst von einer 
überhöhten Entdeckungswahrscheinlichkeit 
ausgehen, diese im Falle erfolgreicher Hin-
terziehung aber zunehmend nach unten kor-
rigieren (Roth/Scholz/Witte 1989:101). 
Diese These lässt sich dadurch stützen, dass 
Steuerpflichtige allgemein die Prüfungs-
wahrscheinlichkeit überschätzen, Steuerhin-
terzieher aber die Gefahr von Entdeckung 
und Strafe geringer einstufen als Steuerehr-
liche (Mason/Calvin 1975; Mason et al. 
1975; Minor 1978; Mason/ Lowry 1981; 
Grasmick/Scott 1982).

Wenig eindeutig ist der Effekt von Strafen. 
Zwar zeigen empirische Studien eine rück-
läufige Hinterziehungsbereitschaft mit stei-
gender Straferwartung: So würden 38% der 
Befragten einer Studie Steuern hinterziehen, 
wenn sie lediglich die Steuern nachzahlen 
müssten; 7% würden den doppelten Betrag 
riskieren, 3% einen fünffachen und 2% die 
zehnfache Strafhöhe (Fores 1999; ähnlich 
Wärneryd/Walerud 1982). Auch in Experi-
menten wirken sich Strafhöhe und Prüfungs-
wahrscheinlichkeit positiv auf Compliance 
aus. Der Abschreckungseffekt ist jedoch ge-
ring, wenn die Variablen auf realistische Ni-
veaus gesenkt werden (Alm/Jackson/McKee 
1992). 

Insgesamt ist zur Bedeutung von Strafri-
siko und Strafhöhe eine heterogene bis 
kontroverse Befundlage zu konstatieren, 
die vermutlich auch auf methodische Pro-
bleme zurückzuführen ist; insbesondere 
frühe ökonomische Studien behandeln die 
Entdeckungs- und Strafwahrscheinlich-
keit als exogene Variablen und gehen von 
einseitigen Kausalitätsbeziehungen aus 
(Pommerehne/Weck-Hannemann 1992). 
Mittlerweile wird der Strafhöhe nur noch 
ein geringer Effekt zugetraut (Spicer/  
Becker 1980; Friedland 1982; Webley et al. 
1985). Webley et al. (1991) sprechen einer 
zunehmenden Höhe der Sanktionen sogar 
jeglichen prophylaktischen Einfluss auf das 
Steuerhinterziehungsverhalten ab. 

Die Ergebnisse haben zur Entwicklung ei-
ner Schwellenhypothese geführt: Erst ab 
einer bestimmten Strafhöhe und einer be-
stimmten Entdeckungswahrscheinlichkeit 
scheinen sich die Parameter in realistischer 
Weise auf das steuerliche Verhalten auszu-

wirken. Die Schwellenwerte sind unbekannt 
– allerdings sind zivil- und strafrechtliche 
Verfahren für Steuervergehen z.B. in den 
USA und in Deutschland relativ selten 
(Roth/Scholz/Witte 1989:111). In den 
meisten Studien wirkt sich eine Variation 
in der Strafhöhe nicht nennenswert auf das 
Ausmaß der Compliance der Steuerpflich-
tigen aus (Roth/Scholz/Witte 1989:110). 
Hessing et al. (1992) vermuten, dass sich im 
Wesentlichen lediglich ehrliche Steuerzahler 
durch Strafen abschrecken lassen; bei Gele-
genheitshinterziehern und ‚professionellen 
Steuerbetrügern‘ stellen sie keine Wirkung 
fest und schließen daraus, dass der Effekt 
der Abschreckung allenfalls in die falsche 
Richtung geht. 

4	 Welche Fragen sind noch offen?

Nicht nur hinsichtlich des Entdeckungs- und 
Strafrisikos sind die Zusammenhänge mit 
Steuerhinterziehung weithin unklar; unein-
deutig sind z.B. auch die Auswirkungen des 
Familienstands: Einige Ergebnisse sprechen 
dafür, dass Noncompliance unter Verheira-
teten mehr verbreitet ist und höher ausfällt 
(Slemrod 1985; Crane/Nourzad 1990; An­
dreoni/ Erard/Feinstein 1998), doch es gibt 
auch gegenteilige Befunde (Forest/Sheffrin 
2002; Porcano 1988). 

Zahlreiche Resultate bestätigen theore-
tische Erwartungen, dass mit steigendem 
Einkommen der Steuerwiderstand wächst 
(u.a. Vogel 1974; Crane/Nourzad 1990; 
Fores 1997; Forest/Sheffrin 2002). Eine ne-
gative Korrelation messen dagegen Mason 
und Calvin (1978; ähnlich Spicer/Lundstedt 
1976); sie erklären dies damit, dass viele 
Erwerbstätige mit geringem Einkommen ih-
ren Lohn bar erhalten – in diesem Fall exis-
tierten keine Belege und es käme nicht zur 
Steuereinbehaltung. Witte und Wood­bury 
(1983) stellen eine nicht-lineare Beziehung 
fest, derzufolge Noncompliance vermehrt 
bei sehr niedrigen und sehr hohen Einkom-
men vorkomme. Nach Vogel (1974) und 
Mason/Lowry (1981) motiviert eher die 
Verbesserung des ökonomischen Status zu 
Steuerhinterziehung als die Verschlechte-
rung; allerdings sind die Auswirkungen eher 
gering.

Auch dem Grenzsteuersatz wird bisweilen 
eine höhere Bedeutung für Steuerhinter-
ziehung als dem Einkommen beigemessen; 
Untersuchungen steuerbehördlicher Daten 
aus den USA und aus Italien sowie Expe-
rimente sprechen für einen signifikanten 
Einfluss (Clotfelter 1983; Slemrod 1985; 
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Crane/Nourzad 1990; Zanardi 1996). 
Andere Studien sprechen allerdings gegen 
einen positiven Zusammenhang zwischen 
Grenzsteuersatz und Steuerhinterziehung 
(Wärneryd/Walerud 1982; Roth/Scholz/
Witte 1989:115). Feinstein (1991) ermittelt 
mit Analysen steuerbehördlicher Daten aus 
den USA keine signifikanten Korrelationen 
zwischen Einkommenshöhe und Steuerhin-
terziehung und zwischen Grenzsteuersatz 
und Steuerhinterziehung sogar signifikant 
negative Beziehungen. 

Die Konsultation von Steuerberatern wirkt 
sich positiv aus auf Compliance bei ein
deutigen Steuerbelegposten, aber negativ bei 
mehrdeutigen Posten wie z.B. bei Geschäfts-
kosten von Arbeitnehmern (Klepper/Mazur/
Nagin 1991). In den USA treten deutliche 
Unterschiede zwischen verschiedenen steu-
erberatenden Berufen zutage: Am höchsten 
und signifikant ist die Noncompliance bei 
der Nutzung von Anwälten und Wirtschafts-
prüfern (CPAs), während sie mit Hilfe ande-
rer Steuerberater geringer ausfällt und am 
niedrigsten ist, wenn die Steuererklärung 
ganz ohne professionelle Hilfe angefertigt 
wurde (Erard 1993). In einem Experiment 
von Alm/Deskins/McKee (2005) zeigen da-
gegen gerade jene Personen wenig Compli
ance, die ihre Steuererklärung selbst durch-
führen. Forest und Sheffrin (2002) messen 
allerdings überhaupt keine signifikante Be-
ziehung zwischen der Nutzung von Steuer-
beratern und Hinterziehungsverhalten.

5	 Fazit

Der derzeitige Forschungsstand ist durch 
zahlreiche, heterogene bis widersprüchliche 
Befunde geprägt. Verschiedene Disziplinen 
und Erklärungsansätze, spezifische Frage
stellungen, aber auch kulturelle und länder-
spezifische Besonderheiten erzeugen eher 
eine Art grobgepixelter Schnappschuss als 
ein einheitliches, in sich geschlossenes Bild. 
Trotzdem wird deutlich, dass die Zahl der 
eindeutigen Ergebnisse die der uneindeutigen 
merklich überragt und sich der Forschungs-
aufwand durchaus gelohnt hat – wenngleich 
die empirischen Resultate in vielen Fällen 
Alltagsthesen bestätigen, die jedoch ohne 
Befunde reine Vermutungen blieben.

Steuerhinterziehung wird eher von Jün-
geren praktiziert als von Älteren und eher 
von Männern als von Frauen. Steuerdelik-
te kommen häufiger bei höherer formaler 
Bildung und selbständiger Tätigkeit vor. 
Selbständige beklagen eine übermäßig 
hohe steuerliche Belastung; ihr Einkommen 

zeichnet sich durch eine geringe fiskalische 
Sichtbarkeit aus, was mit einer erhöhten de-
liktischen Chancenstruktur einhergeht. Die 
Bereitschaft zur Hinterziehung wird durch 
vorhandene Gelegenheiten, aber auch durch 
das soziale Umfeld beeinflusst: Die Gesell-
schaft von Steuersündern fördert die eigene 
Deliktbereitschaft.

Steuerehrliches Verhalten hingegen wird 
durch eine hohe Steuermoral, erlebte Steu-
ergerechtigkeit, hohe Politikzufriedenheit 
und eine positive Einstellung zum Staat 
begünstigt. Steuervergehen werden zudem 
oft aus Angst vor einer Aufdeckung des 
Deliktes vermieden. Die Angst vor sozialer 
Sanktion kann ebenfalls Steuerehrlichkeit 
erhöhen, sofern negative soziale Sanktionie-
rung praktiziert wird; dies scheint in vielen 
Gesellschaften nicht mehr der Fall zu sein. 

Die Entscheidung zwischen Compliance und 
Steuerhinterziehung berührt ökonomische, 
juristische, psychologische, soziologische 
und sozialpsychologische Fragestellungen 
und ist damit ein Paradebeispiel für inter-
disziplinäre Forschung. Auch nach mehr als 
50 Jahren empirischer Forschung, die be-
achtliche Erkenntnisse hervorgebracht hat, 
besitzt sie eine Faszination als Forschungs-
gegenstand, dem man sich mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher Theorien nähern kann. 
Doch letztlich können nur empirische Ana-
lysen die zahlreichen Hypothesen überprü-
fen, die sozialstrukturellen und langfristigen 
Zusammenhänge messen und beschreiben, 
auch wenn dies nicht immer widerspruchs-
frei gelingt.

Zum Teil lässt sich die Ambiguität der Be-
funde auf methodische Ursachen zurückfüh-
ren. Eine umfassende empirische Studie aus 
‚einem Guss‘, die in der Lage wäre, potenzi-
ell relevante Indikatoren und Determinanten 
gleichzeitig zu analysieren und ihre relative 
Erklärungskraft zu messen, könnte Licht ins 
Dunkel bringen. Es bleibt zu hoffen, dass 
das zunehmende Forschungsinteresse am 
komplexen, gesellschaftlichen Phänomen 
der Steuerhinterziehung die diesbezügliche 
‚Entdeckungswahrscheinlichkeit‘ in naher 
Zukunft erhöht.

Der Autor arbeitet an der Forschungs-
stelle für empirische Sozialökonomik  
Klosterstr.1, 50931 Köln
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